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Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Hohenkirchen hat gemäß Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 29 für das Gebiet „Ortszentrum Hohenkirchen“ das Beteiligungsverfahren der Behörden 
und TÖB sowie der Öffentlichkeit frühzeitig nach § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt. Die Zielsetzungen bestehen in der Schaffung der planungsrechtlichen 
Grundlagen für: 

- einen mischgebietstypischen Betrieb des Einzelhandels, 
- nicht störende Handwerksbetriebe, 
- nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Wohnungen für betreutes Wohnen für Einwohner aus dem Gemeindegebiet, 
- Wohnungen im Sinne des allgemeinen Wohnens, die einen Teil des Mischgebietes 

prägen.    
 
Die Zielsetzungen wurden präzisiert. Die Kita wurde mittlerweile errichtet und 
Erweiterungsflächen für die Kita sind enthalten. Die Verbindung zu der vorhandenen 
mehrgeschossigen Wohnbebauung bzw. zu den Mehrfamilienhäusern außerhalb des 
Geltungsbereiches soll über eine Parkanlage gesichert werden. Die Verbindung zu den 
vorhandenen Gebäuden wurde gemäß Grundsatzbeschluss der Gemeinde Hohenkirchen 
2022 als gewünscht und erforderlich angesehen. Im nördlichen Bereich des Plangebietes ist 
neben dem Einzelhandelsbetrieb und gewerblichen Einrichtungen und Wohnen die 
Bewahrung von Gehölzbeständen vorgesehen. Die Ausweisung und Festsetzung eines 
Mischgebietes sind beabsichtigt. Im südlichen Bereich und im östlichen Bereich des 
Plangebietes ist die Ausbildung eines allgemeinen Wohngebietes vorgesehen. Die 
Angebotspalette der Nutzungen des allgemeinen Wohngebietes soll hier in Bezug auf die 
Feriennutzung eingeschränkt werden. Es sollen hier Feriennutzungen ausgeschlossen 
werden, um den Bereich zur Sicherung der Wohnfunktion zu etablieren. 
Mit diesen Zielsetzungen gemäß städtebaulichem Konzept wurde das Beteiligungsverfahren 
durchgeführt. Nunmehr ergeben sich weitergehende Präzisierungen für die weitere 
Vorbereitung des Vorhabens. Die Zielsetzungen zur Errichtung von 
Gemeinbedarfseinrichtungen im Zusammenhang mit dem Einzelhandelsbetrieb im 
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nördlichen Bereich ist vorgesehen. Zusätzlich ist die Errichtung der Feuerwehr (Freiwillige 
Feuerwehr, Kinder- und Jugendwehr) sowie Einrichtungen des Katastrophenschutzes und 
des Bauhofes vorgesehen. Hiermit soll die ortszentrale Situation gestärkt werden. 
Die Gemeinde hat mittlerweile den Flächennutzungsplan genehmigt und wirksam bekannt 
gemacht. Somit sind die Belange der Raumordnung im Zusammenhang mit den 
Bewertungen der Wohn- und Einzelhandelsentwicklung abschließend behandelt und das 
Verfahren kann entsprechend fortgeführt werden. Mit der Vorbereitung von Wohnfunktionen 
mit Betreuungsfunktionen soll begonnen werden. 
Auf der Grundlage des Abwägungsbeschlusses soll der Entwurf der Bauleitplanung unter 
Berücksichtigung der bereits vorliegenden Stellungnahmen vorbereitet werden.  
 
Im Ergebnis des Beteiligungsverfahren ergeben sich Stellungnahmen von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von Nachbargemeinden sowie der Öffentlichkeit. Es 
ergeben sich: 

- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen, 
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 

Die Anregungen und Hinweise aus den Stellungnahmeverfahren werden beachtet und in den 
Planunterlagen bedarfsweise ergänzt. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, 
 
1. Die auf Grund der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde Hohenkirchen unter 
Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich 
- zu berücksichtigende, 
- teilweise zu berücksichtigende und 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 
Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Hohenkirchen zu eigen. Die 
Stellungnahmen sind der Beschlussvorlage beigefügt.  
 

2. Auf der Grundlage der Bewertung der Stellungnahmen ist der Entwurf der Bauleitplanung 
vorzubereiten. 

 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
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Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
 Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 2023-11-16AnlageÜbersicht+StgnVorentw_geschwärzt öffentlich 

 
2 d2023-11-20AbwVorentw_HokiB29 öffentlich 

 
3 d2023-11-20KurzzusammenfassungVorentwHokiB29 öffentlich 

 
 

3 von 141 in Zusammenstellung



4 von 141 in Zusammenstellung



5 von 141 in Zusammenstellung



6 von 141 in Zusammenstellung



7 von 141 in Zusammenstellung



8 von 141 in Zusammenstellung



9 von 141 in Zusammenstellung



10 von 141 in Zusammenstellung



11 von 141 in Zusammenstellung



12 von 141 in Zusammenstellung



13 von 141 in Zusammenstellung



14 von 141 in Zusammenstellung



15 von 141 in Zusammenstellung



16 von 141 in Zusammenstellung



17 von 141 in Zusammenstellung



18 von 141 in Zusammenstellung



19 von 141 in Zusammenstellung



20 von 141 in Zusammenstellung



21 von 141 in Zusammenstellung



22 von 141 in Zusammenstellung



23 von 141 in Zusammenstellung



24 von 141 in Zusammenstellung



25 von 141 in Zusammenstellung



26 von 141 in Zusammenstellung



27 von 141 in Zusammenstellung



28 von 141 in Zusammenstellung



29 von 141 in Zusammenstellung



30 von 141 in Zusammenstellung



31 von 141 in Zusammenstellung



32 von 141 in Zusammenstellung



33 von 141 in Zusammenstellung



34 von 141 in Zusammenstellung



35 von 141 in Zusammenstellung



36 von 141 in Zusammenstellung



37 von 141 in Zusammenstellung



38 von 141 in Zusammenstellung



39 von 141 in Zusammenstellung



40 von 141 in Zusammenstellung



41 von 141 in Zusammenstellung



42 von 141 in Zusammenstellung



43 von 141 in Zusammenstellung



44 von 141 in Zusammenstellung



45 von 141 in Zusammenstellung



46 von 141 in Zusammenstellung



47 von 141 in Zusammenstellung



48 von 141 in Zusammenstellung



49 von 141 in Zusammenstellung



50 von 141 in Zusammenstellung



51 von 141 in Zusammenstellung



52 von 141 in Zusammenstellung



53 von 141 in Zusammenstellung



54 von 141 in Zusammenstellung



55 von 141 in Zusammenstellung



56 von 141 in Zusammenstellung



57 von 141 in Zusammenstellung



58 von 141 in Zusammenstellung



59 von 141 in Zusammenstellung



60 von 141 in Zusammenstellung



61 von 141 in Zusammenstellung



62 von 141 in Zusammenstellung



63 von 141 in Zusammenstellung



64 von 141 in Zusammenstellung



65 von 141 in Zusammenstellung



66 von 141 in Zusammenstellung



67 von 141 in Zusammenstellung



68 von 141 in Zusammenstellung



69 von 141 in Zusammenstellung



70 von 141 in Zusammenstellung



71 von 141 in Zusammenstellung



72 von 141 in Zusammenstellung



73 von 141 in Zusammenstellung



74 von 141 in Zusammenstellung



75 von 141 in Zusammenstellung



76 von 141 in Zusammenstellung



77 von 141 in Zusammenstellung



78 von 141 in Zusammenstellung



79 von 141 in Zusammenstellung



80 von 141 in Zusammenstellung



81 von 141 in Zusammenstellung



82 von 141 in Zusammenstellung



83 von 141 in Zusammenstellung



84 von 141 in Zusammenstellung



85 von 141 in Zusammenstellung



86 von 141 in Zusammenstellung



87 von 141 in Zusammenstellung



88 von 141 in Zusammenstellung



89 von 141 in Zusammenstellung



90 von 141 in Zusammenstellung



91 von 141 in Zusammenstellung



92 von 141 in Zusammenstellung



93 von 141 in Zusammenstellung



94 von 141 in Zusammenstellung



95 von 141 in Zusammenstellung



96 von 141 in Zusammenstellung



97 von 141 in Zusammenstellung



98 von 141 in Zusammenstellung



99 von 141 in Zusammenstellung



100 von 141 in Zusammenstellung



101 von 141 in Zusammenstellung



102 von 141 in Zusammenstellung



103 von 141 in Zusammenstellung



104 von 141 in Zusammenstellung



105 von 141 in Zusammenstellung



106 von 141 in Zusammenstellung



107 von 141 in Zusammenstellung



108 von 141 in Zusammenstellung



109 von 141 in Zusammenstellung



110 von 141 in Zusammenstellung



111 von 141 in Zusammenstellung



112 von 141 in Zusammenstellung



113 von 141 in Zusammenstellung



114 von 141 in Zusammenstellung



115 von 141 in Zusammenstellung



116 von 141 in Zusammenstellung



117 von 141 in Zusammenstellung



118 von 141 in Zusammenstellung



119 von 141 in Zusammenstellung



120 von 141 in Zusammenstellung



121 von 141 in Zusammenstellung



122 von 141 in Zusammenstellung



123 von 141 in Zusammenstellung



124 von 141 in Zusammenstellung



125 von 141 in Zusammenstellung



126 von 141 in Zusammenstellung



127 von 141 in Zusammenstellung



128 von 141 in Zusammenstellung



129 von 141 in Zusammenstellung



130 von 141 in Zusammenstellung



131 von 141 in Zusammenstellung



132 von 141 in Zusammenstellung



133 von 141 in Zusammenstellung



134 von 141 in Zusammenstellung



135 von 141 in Zusammenstellung



136 von 141 in Zusammenstellung



137 von 141 in Zusammenstellung



138 von 141 in Zusammenstellung



de
Hohenkirchen
Hier: Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf

und Stelle 
Inhalt 

1

II.1 Landkreis 
Nordwestmecklenburg

A - Planungsamt - Die Anforderungen des Landkreises gehen auf die 

mittlerweile geregelt und erledigt. Somit sind die 
Belange und die Zielsetzungen umsetzbar.

- In Bezug auf die KITA sind die erforderlichen 

Inwiefern ein MI-Gebiet umsetzbar ist, bedarf der 
konkreten Situation und konkreten Ausnutzung der 
Zielsetzungen.

C - Untere - sind die 
entsprechenden Richtlinien und Rechtsgrundlagen 
zu nutzen.

D - Untere -

Verkehrs und die Auswirkungen aus dem Gebiet sind 
en.

E - U - Belange des Naturschutzes und der Eingriffs-/

- Artenschutzrechtlich sind die Belange zu 

vorzu
- -Biotope, hier wohl Hecken, 

F - Brandschutz - Hinsichtlich des Brandschutzes ist der Nachweis des 

G - -

nachzuweisen.

I Abfallwirtschaftsbetrieb - Hier wird die Durchfahrt bevorzugt. 

II.2 
Landwirtschaft und Umwelt 

- Landwirtschaftliche Belange s
und die entsprechenden Abstimmungen mit dem 

- Die Auswirkungen auf den Entzug der 

Ausgleichs- und Ersatzbelange sind darzustellen.
- Im Zusammenhang mit naturschutzfachlichen 

Belangen des StALU ist die Natura 2000-

- ,
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Hier: Kurzzusammenfassung von Stellungnahmen zum Vorentwurf

und Stelle 
Inhalt 

2

keine erheblichen Auswirkungen ausgegangen.
- Hinweise des Bodenschutzes sind zu beachten.

Landesplanung 
Westmecklenburg

- Die Belange sind im Rahmen des 

bearbeitet worden. Erneute Stellungnahme ist im 
Rahmen des Entwurfs einzuholen.

II.4 Bergamt Stralsund -

Naturschutz und Geologie
-

- Hier sind die 20 m Anbauverbotszone zu beachten 
und erforderliche Schallgutachten.

Denkmalpflege
- Lediglich Bezug auf Hinweise zu Bodendenkmalen.

- und -

Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz

- Hinweise auf Munitionsfunde und die Homepage ist 

II.12 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

- Entsprechende Anforderungen an die Versorgung 
ngsvertrag.

II.13 Zweckverband Wismar - Abstimmungen mit dem ZVW zum 
- und Entsorgung, zum 

zur Trinkwasserschutzzone. Welche Anforderungen 
erge

Versorgungsbereich und die Feuerwehr wird dies 

II.14 E.DIS Netz GmbH - Die Anforderungen sind im Erschli
festzuhalten.

II.15 Gasversorgung Wismar 
Land GmbH

-
ist, ist die Hanse Gas zu beteiligen.

II.16 50 Hertz -

II.17 GDMcom -

II.19 IHK Schwerin -
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II.21 Landgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern mbH

-

Liegenschaften
-

Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr

-

II.25 Deutscher Wetterdienst -

II. 26 Hauptzollamt Stralsund - Mit dem Zoll sollte 
Abstimmung erfolgen, weil eigentlich nicht klar ist, 
was der Inhalt der Stellungnahme ist.

Verwaltung
-

II.28 Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern

-

II.30 Wasser- und Bodenverband
en-

-

II.31 Ordnungsamt -

III. Nachbargemeinden
- Warnow
-
-
-
- Zierow

- Aus Sicht der Nachbargemeinden keine Bedenken.

IV.1 private Stellungnehmende - Aus Sicht der P
und 28/7. Diese sind nicht in den 

sich nicht auf. Eigentumsrechtliche Belange sind 

Aufgestellt :

Dipl.-Ing. R. Mahnel

Rudolf-Breitscheid-

Telefon 0 38 81 / 71 05 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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